
§ 1 Geltungsbereich 
1.1 	�Unsere Liefer- und Montagebedingungen gelten aus-

schließlich; entgegenstehende oder von unseren Be-
dingungen abweichende Bedingungen des Auftrag-
gebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedin-
gungen abweichenden Bedingungen des Auftragge-
bers eine Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

1.2 	�Unsere Liefer- und Montagebedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 BGB. 

1.3 	�Unsere Liefer- und Montagebedingungen gelten in ihrer 
jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für  
alle künftigen Geschäfte gleicher Art mit dem Auftrag- 
geber, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder 
auf sie hinweisen müssten; über Änderungen werden 
wir den Auftraggeber in diesem Fall spätestens bei 
Abschluss des jeweiligen Vertrages informieren.

§ 2 Angebot – Preise – Zahlungsbedingungen
2.1 	�Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 

sofern sich aus dem Angebot nicht ausnahmsweise 
ausdrücklich ein Rechtsbindungswille ergibt.

2.2 	�Unsere Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher 
Umsatzsteuer für die Lieferung ab Werk („ex works“,  
Incoterm 2020) Zum Welplager Moor 8, 49163 Bohmte-
Hunteburg, Bundesrepublik Deutschland.

2.3 	�Sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, ist 
das Zahlungsziel 14 Tage netto. Ein eventuell vereinbarter 
Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig,  
soweit ältere fällige Rechnungen noch nicht beglichen 
sind. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir wertmä-
ßig über den Geldeingang verfügen können. Falls An-
zahlungen oder Vorauszahlungen vereinbart sind, tritt 
auch zum Anzahlungs- bzw. Vorauszahlungsbetrag die 
gesetzliche Umsatzsteuer hinzu.

2.4 	�Es kann zwischen den Vertragsparteien vereinbart sein, 
dass der Auftraggeber über seine Bank (oder eine für  
uns akzeptable [andere] Bank) ein Dokumenten- 
akkreditiv zu eröffnen hat. In diesem Fall ist festgelegt, 
dass die Akkreditiveröffnung in Übereinstimmung 
mit den Allgemeinen Richtlinien und Gebräuchen für  
Dokumentenakkreditive, Revision 2007, ICC-Publikation  
Nr. 600 („ERA“), vorgenommen wird. 

2.5 	�Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen 
dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind oder soweit eine aus dem Vertragsver-
hältnis resultierende Gegenleistung betroffen ist, insbe-
sondere bei einem Gegenanspruch, der aus einer zur 
Leistungsverweigerung berechtigten Sachleistungsfor-
derung hervorgegangen ist. Zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechtes ist der Auftraggeber nur inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

2.6	� Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des Ver-
trages oder der wesentlichen Auftragsergebnisse sind 
schriftlich niederzulegen und von beiden Parteien zu 
bestätigen. In Fällen, in denen wir Dienstleistungen  
erbringen, für die kein Festpreis vereinbart wurde, 
wird der Preis durch uns unter Anwendung unserer 
zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistungen 
gültigen Standardabrechnungssätze ermittelt. Ferner  
können wir alle anfallenden Kosten einschließlich eines 
angemessenen Mehrpreises in Rechnung stellen. Auf 
Anforderung werden wir den Mehrpreis dokumentie-
ren. Der vertraglich vereinbarte Preis steht unter Vorbe-
halt. Bei Lieferung sind wir zu einer verhältnismäßigen 
Erhöhung des vereinbarten Preises berechtigt, wenn 
sich zwischen Auftragserteilung und Lieferung die  
Kosten für Rohmaterial, Energie, Löhne und Gehälter, 
Zölle, Abgaben usw. ohne unser Verschulden (z.B. durch 
die Corona- Pandemie) erhöht haben und dadurch 
die Herstellung des Liefergegenstandes für den Kun-
den verteuert wird. Eine Preiserhöhung ist dem Kun-
den unverzüglich mitzuteilen; er kann innerhalb von  
7 Tagen nach Empfang der Mitteilung der Preiserhö- 
hung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs haben 
wir die Wahl zwischen Rücktritt vom Vertrag oder 
der Lieferung zum ursprünglich vereinbarten Preis.  
Wir müssen dem Kunden die Entscheidung unver-
züglich bekanntgeben. Erklären wir den Rücktritt vom  
Vertrag, sind weitere Ansprüche des Kunden ausge-
schlossen.

§ 3 Lieferung und Ausführung
3.1 	�Die Einhaltung sämtlicher unserer Liefer- und  Aus- 

führungsverpflichtungen setzt die rechtzeitige und 
ordnungsägemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Auftraggebers und die Abklärung aller technischen  
Fragen voraus.

3.2	� Der Versand der Anlage bzw. der Liefergegenstän-
de erfolgt auf dem günstigsten Versandweg und auf  
Gefahr und auf Rechnung des Auftraggebers. Sofern 
der Auftraggeber es wünscht, werden wir die Lieferung 
durch eine Transportversicherung eindecken. Die inso-
weit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber.

3.3 	�Teillieferungen sind zulässig, wenn dem Kunden  
hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätz- 
liche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns 
zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

3.4	� Handelsübliche Abweichungen des Liefergegenstandes 
von den vertraglichen Vereinbarungen, Angeboten, 
Mustern, Prospekten, Datenblättern, Probe- und Vor- 
lieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen 
DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger techni-
scher Normen zulässig.

3.5 	�Liefergegenstände aus ordnungsgemäß vorgenomme-
nen Lieferungen können nur zurückgegeben werden, 
wenn wir die Rücknahme bewilligen. Der Auftraggeber 
hat in diesem Fall die Kosten der Rücksendung zu tragen.
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3.6	� Höhere Gewalt, behördliche Auflagen und sonstige 
von uns nicht verschuldete Umstände, insbesondere 
Verkehrs- und Betriebsstörungen, Pandemien, Arbeits-
kämpfe, Materialmangel, Brandschäden, Krieg oder Aus-
nahmezustand befreien uns für die Dauer ihrer Auswir-
kungen von der Liefer- und Ausführungspflicht. Wir sind 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns aus 
den vorstehend genannten Gründen die Erfüllung des 
Vertrages nicht mehr zuzumuten ist. Eine Unzumutbar-
keit besteht dann nicht, wenn das Leistungshindernis, 
das aus den vorstehend genannten Gründen besteht, 
absehbar nur vorübergehender Natur ist. Schadenser-
satz gegenüber uns ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

3.6.1 	� Wir haften bei Unmöglichkeit sowie bei Verzögerung der 
Leistung, soweit dies auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist in 
Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

3.6.2	� Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung wegen  
Unmöglichkeit auf Schadensersatz und auf Ersatz ver-
geblicher Aufwendungen ebenfalls auf den vertrags- 
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Weiter- 
gehende Ansprüche des Auftraggebers wegen Unmög- 
lichkeit der Leistung sind ausgeschlossen. Das Recht 
des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt  
unberührt.

3.6.3	� Unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung wird 
bei leichter Fahrlässigkeit für den Schadensersatz neben 
der Leistung auf insgesamt 10 % und für den Schadens-
ersatz statt der Leistung auf insgesamt 10 % des Wertes 
der Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers wegen Verzögerung der Leistung sind - 
auch nach Ablauf einer uns gesetzten Frist zur Leistung - 
ausgeschlossen. Diese Regelungen gelten auch für den 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

3.6.4 	� Die Beschränkungen dieser Ziff. 3.6 gelten nicht, wenn 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten gehaftet wird. Wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt 
und auf die der Auftraggeber vertrauen darf. Eine Ände-
rung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 4 	 Selbstbelieferungsvorbehalt
	� Wir übernehmen nicht das Beschaffungsrisiko. Sofern 

wir trotz des Abschlusses eines entsprechenden Ein-
kaufsvertrages unsererseits den Liefergegenstand nicht 
bzw. mit Blick auf wesentliche Teile des Liefergegenstan-
des nicht vollständig erhalten, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag mit dem Auftraggeber zurückzutreten. Unsere 
Verantwortlichkeit für Vorsatz und Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt. Wir werden den Auftraggeber unverzüglich 

über die Nichtverfügbarkeit bzw. die nicht rechtzeitige 
Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, 
wenn wir zurücktreten wollen, das Rücktrittsrecht un-
verzüglich ausüben. Wir werden im Falle des Rücktritts 
bereits geleistete Gegenleistungen des Auftraggebers 
unverzüglich erstatten.

§ 5 	 Fälligkeit – Zinsen – Verzugsfolgen
5.1 	� Bei Zahlung nach Ablauf des vereinbarten Zahlungs-

ziels von 14 Tagen sind Verzugszinsen in der vom Ge-
setz vorgesehenen Höhe an uns zu zahlen. 

5.2 	� Solange sich der Auftraggeber in Zahlungsverzug be-
findet, sind wir zu weiteren Lieferungen, gleichgültig 
auf welchen Rechtsgrund unsere Lieferpflicht zurückzu-
führen ist, nicht verpflichtet.

5.3 	� Tritt in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers 
eine wesentliche Verschlechterung ein, wird insbeson-
dere die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bean-
tragt, so können wir für noch ausstehende Lieferungen 
unter Fortfall des Zahlungszieles, Barzahlung oder an-
derweitige Sicherheit vor Ablieferung des Liefergegen-
standes verlangen.

5.4 	� Sofern wir mit dem Auftraggeber Ratenzahlungs- und/
oder Abschlagszahlungen vereinbart haben sollten, gilt 
ferner Folgendes: Gerät der Auftraggeber mit der Zah-
lung einer Rate bzw. eines Abschlags ganz oder teilwei-
se länger als drei Tage in Rückstand, so wird der noch 
offenstehende Restbetrag sofort und vollständig auf 
einmal fällig.

5.5 	� Wenn eine Sicherheit für die Zahlung der Vergütung 
durch eine Bank oder einen anderen Dritten geleistet 
wurde und die Lieferung des Liefergegenstandes inso-
weit aufgrund von uns nicht zu vertretender Umstände 
nicht erfolgen kann, sind wir zudem berechtigt, den 
insgesamt noch offenen Restpreis von der Bank oder 
einem anderen Dritten gegen Vorlage eines Nachwei-
ses einzufordern, dass der Liefergegenstand eingela-
gert wurde. Eine solche Einlagerung erfolgt auf Kosten 
und Gefahr des Auftraggebers. Das Datum, an dem der 
Liefergegenstand durch uns eingelagert wird, gilt als 
Lieferdatum. Alle Lieferdokumente und andere Doku-
mente, die von uns übergeben werden müssen, um die 
Zahlung von einer Bank oder von einem anderen Drit-
ten zu erhalten, sind uns unverzüglich durch den Aus-
steller dieser Dokumente zu übergeben.

§ 6 	 Eigentumsvorbehalt
6.1 	� Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegen-

stand bzw. der Anlage bis zur Erfüllung sämtlicher uns 
gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung 
zustehenden Ansprüche vor. Bei vertragswidrigem Ver-
halten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, sind wir berechtigt, nach erfolglosem Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzu-
treten. Nach etwaigem Rücktritt vom Vertrag haben wir 
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das Recht, den Liefergegenstand herauszuverlangen, 
anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu 
verfügen.

6.2 	� Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Liefergegenstand 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu ver-
sichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-
forderlich sind, muss der Auftraggeber diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen.

6.3 	� Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erhe-
ben können. Hatte die Klage gemäß § 771 ZPO Erfolg 
und wurde die Zwangsvollstreckung beim Dritten zur 
Deckung der gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-
ten einer solchen Klage vergeblich betrieben, haftet der 
Auftraggeber für den uns entstandenen Ausfall.

6.4 	� Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstan-
des durch den Auftraggeber wird stets für uns vorge- 
nommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes (Faktura-
Endbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbei-
tung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das Gleiche wie für den unter Vorbehalt 
gelieferten Liefergegenstand.

6.5 	� Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht ge-
hörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes (Faktura- 
Endbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den ande-
ren vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber uns an-
teilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Auftraggeber 
verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mit-
eigentum für uns.

6.6 	� Der Auftraggeber tritt uns auch die Forderungen zur  
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit ei-
nem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

6.7 	� Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten  
auf Verlangen des Auftraggebers insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu  
sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.  
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 7 	 Mängelhaftung 
7.1 	� Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, 

dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

7.2	� Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate.
7.3 	� Für Gebrauchtanlagen übernehmen wir keine Gewähr.
7.4 	� Gewichte, Maße, Leistungsangaben, Erträge und sonsti-

ge Daten, die in Verkaufsbroschüren, Anzeigen und ver-
gleichbaren Unterlagen genannt werden, sind lediglich 
als Anhaltspunkte zu betrachten. Gleiches gilt für vorge-
führte oder bereit gestellte Probeanlagen bzw. Vorführ-
anlagen.

7.5 	� Soweit ein von uns zu vertretener Mangel des Liefer-
gegenstandes vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur 
Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. 
Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle 
zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht da-
durch erhöhen, dass der Liefergegenstand nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

7.6 	� Schlägt die Nacherfüllung fehl, wovon frühestens nach 
dem 2. Nachbesserungs- oder Nacherfüllungsversuch 
auszugehen ist, so ist der Auftraggeber nach seiner 
Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
Soweit sich nachstehend (Ziff. 7.6, 7.7 und 7.8) nichts 
anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 
Auftraggebers – gleich aus welchen Rechtsgründen – 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für Produktionsausfall, Be-
triebsunterbrechung, die Kosten einer etwaigen Rückruf-
aktion, entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-
schäden des Auftraggebers. Bei Auslandsgeschäften gilt 
noch Folgendes: Für den Fall eines unverhältnismäßigen 
Aufwands und unverhältnismäßiger Kosten, die eine ei-
genhändige Nachbesserung durch uns nach sich ziehen 
würden, können wir in solchen Fällen von dem Auftrag-
geber verlangen, selbst die notwendigen Reparaturen 
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Die Kosten, 
die dem Auftraggeber für die Durchführung der not-
wendigen Nachbesserungsarbeiten entstehen, haben 
wir ihm dann zu ersetzen.

7.7 	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn 
der Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns 
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadensersatzhaftung dabei allerdings auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt 

7.8 	� Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht ver-
letzen; wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Auftraggeber 
vertrauen darf. In diesem Fall ist aber die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.
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7.9 	� Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; das 
gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz und aus unerlaubter Handlung.

§ 8 	 Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Services
8.1 	� Vorbehaltlich einer anderweitigen Vereinbarung erfol-

gen die Installation und Montage der Liefergegenstän-
de durch den Auftraggeber und auf seine Gefahr.

8.2 	� Für den Fall, dass wir die Installation und Montage ver-
traglich übernommen haben gilt:

8.2.1 	� Der Auftraggeber hat in hinreichendem Maße Abwick- 
lungsunterstützung und Abwicklungsausrüstung, ein-
schließlich Kränen und Gabelstaplern, etc., für das Entla-
den und Aufstellen der Liefergegenstände bereitzustel-
len. Der Auftraggeber stellt zudem rechtzeitig und auf 
seine Kosten qualifizierte Mitarbeiter, Öl, Schmiermittel, 
Wasser, Dampf, Sauerstoff, Strom, Luft, Zeichnungen 
und Daten, Rohstoffe sowie andere Artikel, Vorarbeiten 
und Dienstleistungen sicher, die zur Installation und 
Inbetriebnahme des Liefergegenstandes erforderlich 
sind. Dies umfasst insbesondere 

	� - �einen angemessenen Arbeits- und Lagerplatz mög-
lichst nah an dem Ort, an dem die Arbeiten zur Inbe-
triebnahme durchzuführen sind; 

	� - �das Platzieren der Anlagen im Installationsbereich, der 
in einem angemessenen Zustand ist, um mit der Ins-
tallation zu beginnen; 

	� - �alle erforderlichen Bauarbeiten, insbesondere betref-
fend den Untergrund, die Verkabelung, Leitungen, 
Ankerschrauben, Bodenrinnen, Rahmen, Gitter, Ab-
deckplatten, Träger zur Unterstützung der Leitungen 
und Verkabelung und für die Montage von Hängeför-
derbändern und Anlagen an der Dachstruktur;

	� - �Lieferung, Installation und Anschluss aller erforder-
lichen Kabel, außer den geräteinternen Kabeln, ein-
schließlich Netzkabel, Datenkabel, Steuerungs- und 
Signalkabel usw. von den Hauptbedienungskonso-
len und Betriebszentralen zu und zwischen den An-
schlusspunkten an den einzelnen Teilen der Anlagen 
gemäß unseren Schaltplänen, einschließlich abge-
schirmten Kabelkanälen oder Kabelbindern für Netz- 
und Datenkabel gemäß unseren Spezifikationen;

	� - �Standard-IT-Hardware und -Software wie vorgesehen 
(wenn nicht im Preisangebot enthalten); 

	� - �Platzieren der Hauptserver (falls vorhanden) in einem 
trockenen, sauberen, klimatisierten Raum mit ausrei-
chenden Telefon- und Datenleitungsverbindungen zu 
unserem Aufsichtspersonal und Online-Service;

	� - �Arbeitsgenehmigungen und sonstige Genehmigun-
gen, die in dem Land erforderlich sind, in dem die An-
lagen installiert werden sollen.

8.2.2 	� Der Auftraggeber hat auf seine Kosten und entspre-
chend den vertraglichen Vereinbarungen die Räum-
lichkeit für die Montage vorzubereiten und dafür Sor-
ge zu tragen, dass die notwendigen Stromanschlüsse 

und technischen Einrichtungen vorhanden sind. Für 
die Baustatik ist ausschließlich der Auftraggeber verant-
wortlich. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auf-
traggeber uns sämtliche erforderlichen Angaben über 
die Lage und das Vorhandensein von Versorgungsan-
schlüssen, z. B. Strom-, Gas- und Wasserleitungen u. ä. 
Anlagen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt insbesonde-
re für verdeckt geführte Anlagen. Für Schäden, die ent-
stehen, weil der Auftraggeber seiner vorstehenden Ver-
pflichtung nicht nachgekommen ist, haften wir nicht.

8.2.3 	� Der Aufstellplatz für die Anlage muss frei befahrbar, ein 
entsprechender Hallenkran vorhanden oder der Hallen-
boden mit Lkw oder Mobilkran belastbar sein. Im Be-
reich der notwendigen Aufstellung der Anlage muss 
der Hallenboden geräumt sein.

8.2.4 	� Vor Beginn der Aufstellung einer Anlage müssen sich 
die Lieferteile an Ort und Stelle befinden. Bauarbeiten 
und sonstige Vorarbeiten müssen insoweit fertig ge-
stellt sein, dass die Aufstellung sofort nach Ankunft des 
Monteurs begonnen und ohne Unterbrechung durch-
geführt werden kann. Neubauten müssen trocken, 
Wand- und Deckenputz fertig gestellt und Fenster und 
Türen eingesetzt sein. Der Auftraggeber sorgt dafür, 
dass das für die Eigenart der aufzustellenden Anlage 
erforderliche Fundament von ausreichender Tragfähig-
keit vorhanden ist (Beton mit Wasserwaage nivelliert). 
Eventuelle Maßnahmen zur Körperschallisolierung ver-
anlasst der Auftraggeber.

8.2.5 	� Für die Leistungen unserer Monteure berechnen wir die 
jeweils aktuellen Stundensätze (ggf. mit Überstunden-, 
Wochenend-, Feiertags- und Nachtzuschlägen). Für Ar-
beiten an Sonn- und Feiertagen gelten die tarifüblichen 
Zuschläge. Die Übernachtungskosten, Tagesspesen, 
Fahrtkosten sowie Auswärtszulagen werden gesondert 
berechnet. Für Hin- und Rückfahrten wird ein Kilome-
tergeld und Stundensatz nach aktuellem Satz berech-
net. Das Kilometergeld wird von Bohmte- Hunteburg 
berechnet. Die genannten Preise verstehen sich zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

8.2.6 	� Sämtliche bei der Montage zusätzlich benötigten Teile, 
die nicht ausdrücklich aufgeführt sind und die durch 
außergewöhnliche, nicht vorhersehbare örtliche Ge-
gebenheiten bzw. wegen eines Sonderwunsches des 
Auftraggebers oder wegen Auflagen der örtlichen Auf-
sichtsbehörde zur Inbetriebnahme erforderlich sind, 
werden gesondert auf Nachweis berechnet. 

8.2.7 	� Montageunterbrechungen durch fehlende Anschlüsse, 
Bauarbeiten, Stromausfall usw., die wir nicht zu vertre-
ten haben, gehen zu Lasten des Auftraggebers, es sei 
denn, dass der Auftraggeber dieses seinerseits nicht zu 
vertreten hatte.

8.2.8 	� Zusätzliche Arbeiten, die nicht zum vertraglich verein-
barten Lieferumfang gehören, werden nach Aufwand 
berechnet. Dieses ist zwischen uns und dem Auftrag-
geber gesondert zu vereinbaren.



Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen

Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG, Zum Welplager Moor 8, 49163 Bohmte-Hunteburg, Bundesrepublik Deutschland

8.2.9 	� Eventuelle vereinbarte Montagepauschalen enthalten 
keine Arbeiten an Sonn- und Feiertagen; Montagepau-
schalen gelten nur dann, wenn bauseits alle Vorberei-
tungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

8.2.10 	� Allen Anlagen werden die vom jeweiligen Hersteller 
zur Verfügung gestellten Bedienungsanweisungen mit-
gegeben. Kosten für eine persönliche Einweisung sind 
im Kaufpreis nicht miteingeschlossen und werden nach 
der aufgewandten Zeit gemäß unserer Montagesätze 
berechnet.

8.2.11 	� Die ordnungsgemäße Ausführung der in Auftrag gege-
benen Arbeiten ist uns von dem Auftraggeber auf dem 
Montagebericht zu bestätigen. Der Auftraggeber erhält 
ein Exemplar für seine Unterlagen.

8.2.12 	� Sofern nicht anderweitig in dem Vertrag vereinbart, haf-
ten wir nicht für:

	� - �Schnittstellen zwischen unseren Anlagen und/oder 
unserer Software auf der einen und Elementen, die 
vom Auftraggeber oder Dritten bereitgestellt werden, 
auf der anderen Seite;

	� - �Kompatibilität mit anderer Software des Auftragge-
bers;

	� - �Koordination zwischen unseren Arbeiten und denen 
anderer Lieferanten.

8.2.13 	� Wartungsarbeiten werden von uns nur in dem im Ver-
trag oder einem speziellen Servicevertrag beschriebe-
nen Umfang erbracht. Für die Services gelten die Be-
stimmungen des maßgeblichen Servicevertrags.

8.2.14 	� Übernimmt der Auftraggeber die Servicearbeiten, ins-
besondere die Installation und Inbetriebnahme, sind 
wir von jeglicher Haftung freigestellt. Wir sind insbe-
sondere nicht verantwortlich für eine mangelhafte 
Ausführung durch den Auftraggeber, die nicht unseren 
Empfehlungen, Zeichnungen und Spezifikationen ent-
sprochen hat. Unsere Mitarbeiter prüfen auch nicht, ob 
alle ihre Anweisungen ordnungsgemäß durch den Auf-
traggeber ausgeführt wurden.

§ 9 	 Staatliche Vorschriften/Sicherheit/Verwendung
9.1 	� Für einzelne Teile der Anlagen haben wir die Maschi-

nenrichtlinie 2006/42/EG berücksichtigt, unter der 
Voraussetzung, dass der Auftraggeber Sicherheitsvor-
richtungen installiert, die vertragsgemäß in seine Ver-
antwortung fallen. Wir gewährleisten jedoch nicht, dass 
die Anlagen jeweils alle vor Ort geltenden Bestimmun-
gen zur Sicherheit und zum Arbeitsschutz sowie ande-
re örtliche Vorschriften erfüllen, sofern dies nicht aus-
drücklich schriftlich im Vertrag vereinbart wurde. Wenn 
vor der Inbetriebnahme der Anlagen eine Prüfung 
durch die örtlichen (Aufsichts-) Behörden erforderlich 
ist, fällt dies ebenfalls in die Verantwortung des Auftrag-
gebers.

9.2 	� Der Auftraggeber stellt sicher, dass unsere Mitarbeiter 
ihre Arbeit sicher ohne Gefahr für ihre Gesundheit aus-
führen können.

9.3 	� Die Anlagen sind nur für die Nutzung gedacht, die aus-
drücklich im Vertrag und in unseren Handbüchern be-
schrieben ist. Für jede andere Nutzung der Anlagen, 
auch wenn uns diese bekannt ist, haften wir nicht.

9.4 	� Der Auftraggeber hält uns insofern bezüglich aller 
Ansprüche von seinen Mitarbeitern, Vertretern oder 
Dritten aufgrund von Personen- oder Sachschäden 
schadlos, die direkt oder indirekt durch die Nichtein-
haltung unserer Sicherheits-, Bedienungs-, und/oder 
Wartungsanweisungen durch den Auftraggeber, seine 
Mitarbeiter, Vertreter oder andere Dritte verursacht wer-
den. Diese Schadloshaltung umfasst sämtliche der uns 
entstehenden Kosten einschließlich der von uns aufge-
wandten Anwaltsgebühren und Auslagen.

§ 10 	 Ergänzende Bedingungen für Software
10.1 	� Wir überlassen dem Auftraggeber die Nutzungsrech-

te an der zu übertragenden Software und sonstigen 
urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen im 
Umfang des vertraglich vorgesehenen Zwecks. Soweit 
nicht anders vereinbart, räumen wir damit dem Auf-
traggeber ein für die Nutzungs- bzw. Vertragszeit oder 
in sonstiger Weise zeitlich befristetes, nicht übertrag-
bares, nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die In-
stallation dieser Software auf einer Datenbank und für 
die Nutzung dieser Software als eingebettete Software 
oder Anwendungssoftware, je nach Fall, in der im Ver-
trag beschriebenen Weise, ein. Der Auftraggeber ist 
nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte 
vollständig oder teilweise auf Dritte zu übertragen oder 
Dritten entsprechende Nutzungsrechte einzuräumen. 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Lizenz zu kündi-
gen, wenn die Bestimmungen der Lizenz verletzt wer-
den oder der Auftraggeber in sonstiger Weise gegen 
die Bestimmungen des zugrundeliegenden Vertrages 
verstößt.

10.2 	� Soweit die Nutzungsrechte nur zeitlich befristet über-
tragen wurden oder die Übertragung der Lizenz aus 
anderen Gründen endet, fallen sämtliche übertra-
genen Rechte nach Ablauf der Lizenz ohne weitere 
Rechtshandlung auf uns zurück. Der Auftraggeber ist zur  
Löschung sämtlicher bei ihm vorhandener Lizenzpro-
dukte und zur Rückgabe der Dokumentation verpflichtet.

10.3 	� Die Übertragung des Quellcodes auf den Auftraggeber 
ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart wurde.

10.4 	� Soweit wir für die Durchführung des Auftrags die Leis-
tungen und Arbeitsergebnisse, insbesondere Nut-
zungsrechte Dritter heranziehen, werden wir deren 
Nutzungsrechte im für die Auftragsdurchführung not-
wendigen Umfang erwerben und auf den Auftragge-
ber übertragen. Ist uns der Erwerb der Nutzungsrech-
te in diesem Umfang nicht möglich oder bestehen 
Beschränkungen der Nutzungsrechte oder sonstiger 
Rechte Dritter, werden wir den Auftraggeber darauf hin-
weisen. 
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10.5 	� Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Kopie der Soft-
ware ausschließlich für Sicherungszwecke zu erstellen, 
die als Kopie etikettiert und mit einem Hinweis auf uns 
als Copyrightinhaber versehen werden muss.

10.6 	� Der Auftraggeber darf keine Copyrightvermerke entfer-
nen. 

10.7 	� Der Auftraggeber verpflichtet sich hiermit, die Software 
nicht zu verändern, nicht zu dekompilieren, nicht zu-
rückzuentwickeln (Reengineering) und nicht zu kopie-
ren, ausgenommen, wie ausdrücklich in diesen Allge-
meinen Verkaufsbedingungen genehmigt.

10.8 	� Voraussetzung für Wartung und Servicemaßnahmen an 
übertragener Software ist eine gesonderte Wartungs- 
und/oder Service- und Support-Vereinbarung.

10.9 	� Wir werden die zur Verwendung unserer Produkte und 
Leistungen erforderlichen Nutzungsrechte in dem vor-
stehend umschriebenen Umfang auf den Auftraggeber 
erst mit Ausgleich aller, den Auftrag betreffenden An-
sprüche auf Vergütung, Honorar und Kostenerstattung 
übertragen.

10.10 	� Bei Verlust von Daten haften wir nur für denjenigen Auf-
wand, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch 
den Auftraggeber für die Wiederherstellung der Daten 
erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur, 
wenn der Auftraggeber unmittelbar vor der zum Daten-
verlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße 
Datensicherung durchgeführt hat.

10.11 	� Unsere Haftung und Gewährleistung ist ausgeschlos-
sen, soweit Schäden und/oder Störungen dadurch ver-
ursacht werden, dass der Auftraggeber schuldhaft ge-
gen Bestimmungen dieses Vertrages verstößt, die von 
uns gelieferte Software entgegen den vertraglichen 
Bestimmungen oder unseren Hinweisen ändert oder 
die von uns gelieferte Software nicht in der im Vertrag 
vereinbarten Systemumgebung einsetzt.

10.12 	� Wenn wir zur Lieferung und Übertragung von Sachen 
oder Software oder zur Herstellung sonstiger Werke, 
wie zum Beispiel Gutachten, Analysen, verpflichtet sind, 
gelten im Übrigen für die mangelhafte Lieferung und 
Leistung die Bestimmungen des § 7 entsprechend.

10.13 	� Die Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend für 
die persönliche Inanspruchnahme unserer Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 11 	 Rechte an geistigem Eigentum und gewerblichen
	 Schutzrechten, Vertraulichkeit
11.1 	� Alle Rechte an geistigem Eigentum und die gewerb-

lichen Schutzrechte bezüglich der Produkte, Kosten-
voranschläge, Entwürfe, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen, wie z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster, Urheberrechte und Kennzeichen-
rechte, verbleiben bei uns. Der Auftraggeber verpflich-
tet sich, keine Rechte an geistigem Eigentum und 
gewerbliche Schutzrechte an den Produkten und an 
Änderungen der Produkte geltend zu machen.

11.2 	� Eine weitere Haftung unseres Unternehmens aufgrund 
der Verletzung von in Ziff. 11.1 aufgelisteten Rechten 
Dritter ist, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, 
ausgeschlossen. In keinem Fall haften wir gegenüber 
Dritten für Ansprüche aufgrund der Verletzung von in 
Ziff. 11.1 aufgelisteten Rechten, wenn die Ansprüche 
in Verbindung mit Abbildungen, Zeichnungen, Katalo-
gen, Spezifikationen oder sonstigen Materialien stehen, 
die uns durch den Auftraggeber oder in dessen Namen 
geliefert wurden.

11.3 	� Wir werden den Auftraggeber – vorbehaltlich der vor-
stehenden Haftungsbeschränkungen – gegen etwaige 
Ansprüche verteidigen, die aus einer Verletzung von 
in Ziff. 11.1 aufgelisteten Rechten durch die vertrags-
gemäße Verwendung unserer Produkte hergeleitet 
werden und dem Auftraggeber auferlegte Kosten und 
Schadensersatzbeiträge übernehmen, sofern er uns 
von solchen Ansprüchen schriftlich und unverzüglich 
benachrichtigt hat und uns alle Abwehrmaßnahmen 
und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.

11.4 	� Alle von uns an den Auftraggeber gelieferten Informa-
tionen und Unterlagen bleiben unser Eigentum, dürfen 
vom Auftraggeber nicht kopiert, nicht gegenüber Drit-
ten offengelegt und nur für die vereinbarten Zwecke 
verwendet werden. Auf Verlangen sind zu Angeboten 
gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen an uns 
zurückzugeben.

11.5 	� Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Anlage nicht mit 
dem Ziel, unsere Geschäftsgeheimnisse zu erlangen, zu 
beobachten, zu untersuchen, zurückzubauen oder zu 
testen.

11.6 	� Sofern wir Gegenstände nach vom Auftraggeber über-
gebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sons-
tiger Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser 
die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht ver-
letzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung 
auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und 
Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur 
Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berech-
tigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei 
Verschulden des Auftraggebers Schadensersatz zu ver-
langen. Der Auftraggeber verpflichtet sich außerdem, 
uns von allen damit in Zusammenhang stehenden An-
sprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

§ 12 	 Ausschluss weitergehender Haftung
12.1 	� Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in 

den vorstehenden Bedingungen im Einzelnen vorgese-
hen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB. Im Falle eines Schadens-
ersatzanspruchs aus Verschulden bei Vertragsabschluss 
kommt der vorstehend genannte Haftungsausschluss 
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infolge des bei Vertragsschluss bereits entstandenen 
Anspruchs einem nachträglichen Haftungsverzicht 
gleich. Zudem haften wir nicht, sofern der Auftraggeber 
aus den Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes 
in Anspruch genommen wird.

12.2 	� Die Begrenzung nach Ziff. 12.1 gilt auch, soweit der Auf-
traggeber anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Scha-
dens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen 
verlangt.

12.3 	� Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber aus-
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten und Arbeitnehmer, Mitarbeiter-
vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 13 	 Verjährung
	� Ansprüche des Auftraggebers gegen uns – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – verjähren mit Ablauf von ei-
nem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht in den 
Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
Dies gilt ebenfalls nicht im Falle des Vorsatzes oder bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels oder soweit 
wir eine Garantie übernommen haben. Für Schadenser-
satzansprüche gilt diese Verjährungsfrist zudem nicht in 
den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach 
dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung oder der Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf 
die der Auftraggeber vertrauen darf. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

§ 14 	 Sonstige Bestimmungen
14.1 	� Gerichtsstand ist 49163 Bohmte-Hunteburg, Bundes- 

republik Deutschland. Wir haben das Recht, auch an 
dem für den Auftraggeber zuständigen Gericht zu kla-
gen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationa-
lem oder internationalem Recht zuständig sein kann.

14.2 	� Erfüllungsort ist ebenfalls 49163 Bohmte-Hunteburg, 
Bundesrepublik Deutschland.

14.3 	� Dem Auftraggeber ist eine Übertragung etwaiger  
Garantie- und Gewährleistungsrechte und sonstiger 
Rechte, die ihm im Rahmen des Vertragsverhältnisses 
mit uns eingeräumt werden, nicht gestattet, es sei denn, 
wir haben der Übertragung schriftlich zugestimmt.

14.4 	� Wenn der Auftraggeber die Produkte an Dritte verkauft 
oder diese exportiert, verpflichtet er sich, jederzeit die 
für Verkäufe dieser Art geltenden Import- und Export-
gesetze zu beachten.

14.5 	� Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Verweisungsnormen des Deutschen 
Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

Keil Anlagenbau GmbH & Co. KG  		  Stand: März 2022


